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Vorwort der Herausgeber

Die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg gilt vielen Bundes
ländern als Modell bei zentralen Zukunftsfragen, etwa beim Datenschutz
recht, dem Haushalts- und Wahlrecht oder bei direktdemokratischen Ele
menten. Es war daher an der Zeit, einen modernen und die jüngsten 
Entwicklungen aufnehmenden Verfassungskommentar vorzulegen. Dieser 
reiht sich in die Sammlung der Handkommentare des Nomos Verlages zu 
den Verfassungen der 16 Bundesländer ein.

Der Kommentar ist das Werk vieler Autorinnen und Autoren und spiegelt 
die Vielfalt der Sichtweisen in der Wissenschaft und Praxis wider. Berück
sichtigt werden konnten insbesondere die 2023 beschlossenen Ergänzun
gen der Präambel, zur Gewährleistung von bezahlbarem Wohnraum und 
dem Bekenntnis zum Ehrenamt.

Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Matthias Knopik, der nicht nur die Auf
nahme dieses Kommentars in das Verlagsprogramm gefördert, sondern 
dessen dynamische Entstehung in vielfältiger Hinsicht tatkräftig unterstützt 
hat.

Hamburg, im Mai 2023

Kai-Oliver Knops und Steffen Jänicke
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Geleitwort der Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft

Vor 71 Jahren – am 1. Juli 1952 – trat die Verfassung der Freien und Han
sestadt Hamburg in Kraft. Seitdem bildet sie das Fundament für eine de
mokratisch, sozial und rechtsstaatlich verfasste Freie und Hansestadt 
Hamburg.

Dieses Inkrafttreten der Verfassung in Hamburg markiert eine historische 
Zäsur: Nach schmerzhaften zwölf Jahren NS-Diktatur trat am 30. Okto
ber 1946 die frei gewählte Hamburgische Bürgerschaft erstmals zusam
men. Zuversicht und Hoffnung auf den Wiederaufbau der zerstörten Hei
mat und einen demokratischen Neubeginn sorgten für eine hohe Wahlbe
teiligung von 79 Prozent. Das dunkelste Kapitel unserer Stadtgeschichte 
wurde staatsorganisatorisch geschlossen und der Aufbruch in eine neue 
Zeit eingeläutet. Hamburg wurde ein Land der Bundesrepublik Deutsch
land.

Die vordringlichste Aufgabe der Bürgerschaft war es, der Stadt eine neue 
Verfassung zu geben. Fast vier Jahre wurde um die Inhalte gerungen. Am 
6. Juni 1952 verabschiedete eine breite, fraktionsübergreifende Mehrheit
den Text und die Vorläufige Verfassung vom 15. Mai 1946, die von einer
durch die Militärregierung ernannten Bürgerschaft beschlossen worden
war, konnte aufgehoben werden.

Die Verfassung von 1952 beschränkt sich – nachkonstitutionell – im We
sentlichen darauf, staatsorganisationsrechtliche Grundlagen zu setzen und 
bildet so den verfassungsrechtlichen Rahmen für das Zusammenleben in 
unserer Stadt. So trägt ihr Text bis heute, gibt einen festen Rahmen vor, 
ist aber nicht starr. Denn: Demokratie ist nie „fertig“ und unterliegt immer 
den Entwicklungen in Gesellschaft und realem Verfassungsleben. Dies gilt 
auch für die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg. Ihre 77 Arti
kel zu hegen und zu pflegen, ist steter Auftrag für alle staatliche Gewalt 
und die Zivilgesellschaft.

So hat sich unsere Verfassung bis heute bestens bewährt, ist dabei aber 
nicht unverändert geblieben. Im Laufe ihrer 70-jährigen Geschichte hat die 
Bürgerschaft auf gesellschaftliche und politische Veränderungen reagiert 
und die Verfassung immer wieder – mehr oder weniger behutsam – ange
passt.

So haben wir heute ein bundesweit vorbildliches, ausführlich formuliertes 
System plebiszitärer Elemente der direktdemokratischen Bürgerbeteiligung. 
Mit drei Verfassungsänderungen hat die Bürgerschaft seit 2008 die Volks
gesetzgebung in zentralen Punkten gestärkt. Weitere Änderungen zeigen, 
dass die Bürgerschaft den gesellschaftlichen Wandel stets im Blick hat: 
Seit 2013 dürfen junge Hamburger:innen ab 16 zur Wahl gehen – andere 
Bundesländer diskutieren darüber heute noch. Der Klimaschutz hat als 
Staatsziel von Verfassungsrang vor drei Jahren Einzug in die Präambel 
gehalten. Um die Transparenz staatlichen Handelns zu erhöhen, wurde 
ebenfalls im Jahr 2020 die Verpflichtung der Verwaltung zu Bürgernähe 
und Transparenz auf Verfassungsebene verankert.
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Auch ganz funktionale Aspekte des Parlamentarismus schließlich finden 
sich hier: So haben wir für diese Legislaturperiode vor dem Hintergrund 
einer sehr starken Regierungskoalition vorübergehend die parlamentari
schen Minderheitsrechte, die in unserer Verfassung gründen, gestärkt.

Den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen Rech
nung tragend, hat auf Grundlage einer Gesetzesvorlage der Fraktionen 
SPD, GRÜNE und CDU die Bürgerschaft Anfang diesen Jahres mit großer 
Mehrheit beschlossen, die Präambel um neue Staatsziele zu ergänzen: Ver
ankert wurde die staatliche Verpflichtung, sich gegen Rassismus und An
tisemitismus sowie jede andere Form gruppenbezogener Menschenfeind
lichkeit einzusetzen und sich der Erneuerung und Verbreitung totalitärer 
Ideologien sowie der Verherrlichung und Verklärung des Nationalsozialis
mus entgegenzustellen. Die Präambel wurde zudem um die Aufnahme von 
Kinderrechten und die Verankerung eines Bekenntnisses zu Europa und der 
Europäischen Union erweitert. Einstimmig beschlossen wurde überdies die 
Stärkung des Ehrenamtes, dessen Förderung in der Verfassung festgeschrie
ben wurde.

Die aktuellste Änderung ist nicht nur das Ergebnis umfassender parlamen
tarischer Beratung unter Begleitung von Expertenrat, sondern auch Aus
fluss der – von der Verfassung vorgesehenen – Verhandlung mit einer 
erfolgreichen Volksinitiative. Die Bürgerschaft hat im April dieses Jahres 
beschlossen, in der Verfassung zu verankern, dass Hamburg eine gemein
wohlorientierte Bodenpolitik betreibt: Der haushaltsrechtliche Rahmen für 
öffentliche Grundstücksverkäufe wurde deutlich enger gezogen. Zudem 
wurden die Förderung und Unterstützung der Schaffung, Erhaltung und 
Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen 
als neue Staatszielbestimmungen der Freien und Hansestadt Hamburg in 
die Verfassung aufgenommen.

Alle Staatsziele, die die Hamburgische Bürgerschaft – in der Regel von 
einer breiten, mehr als verfassungsändernden Mehrheit getragen – im Sinne 
von Hinwirkensregeln begreift, markieren nicht das Ende der Entwicklung, 
sondern weisen den Weg zu politischen Handlungsfeldern, die wert und 
würdig sind, Eingang in das konstitutionelle Gefüge unserer Verfassung zu 
finden. Wünschenswert wäre aus meiner Sicht, dass in diesem Sinne auch 
das Ziel der paritätischen Besetzung der Bürgerschaft und der Bezirksver
sammlungen in absehbarer Zeit ihre Verankerung in Artikel 3 Absatz 2 
unserer Verfassung findet.

Änderungen werden nur dann Wirklichkeit, wenn die Bürger:innen sie 
wollen. Es kommt also vor allem auf ihre Zustimmung, auf ihr Engage
ment und ihr Vertrauen in unsere Demokratie an.

Ich wünsche mir, dass die vorliegende Kommentierung einen Beitrag dazu 
leistet, die Inhalte und Werte unserer Verfassung noch stärker in das öf
fentliche Bewusstsein zu rücken – und damit über die Fachlichkeit hinaus 
Interesse zu wecken, am öffentlichen Leben teilzunehmen und die Verfas
sung der Freien und Hansestadt Hamburg mit Leben zu füllen.

Hamburg, im April 2023 Carola Veit

Geleitwort der Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft
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